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Verkündet am:








07.07.2005
als Urkundsbeamtin/beamter der Geschäftsstelle

Urteil

Im Namen des Volkes!

In dem Rechtsstreit

Klägerin,

Prozessbevollmächtigter:

Gegen




                     

                                 Beklagte,

Prozessbevollmächtigte

wegen Arzthaftung

hat die 19. Zivilkammer des Landgerichts Hannover auf die mündliche Verhandlung vom 16.06.2005 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht'                   die Richterin am Landgericht             und die                         Richterin am Landgericht

für R e c h t erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
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  Tatbestand

Die am 14.05.2001 in der Klinik der Beklagten geborene Klägerin verlangt

Schmerzensgeld und Feststellung der Einstandspflicht für materielle Ansprüche wegen

behaupteter ärztlicher Fehler vor und während der Geburt.
Die Mutter der Klägerin, bei der eine monochoriale diamniotische Zwillingsschwangerschaft bestand, begab sich erstmals in der Zeit vom 07.03. - 19.03.2001 in die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des
.
_ nachdem vorzeitige Wehen und eine mütterliche Anämie aufgetreten waren. Der errechnete Geburtstermin war der 02.06.2001. Bei der Entlassung waren beide Kinder zeitgerecht entwickelt. Im Zuge dieser Behandlung - am 09.03.2001 - erteilte die Mutter ihr Einverständnis sowohl mit einer Entbindung auf vaginalem Wege als auch durch Kaiserschnitt, wobei sie selbst handschriftlich vermerkte, dass sie „ lieber den Tod in Kauf nehmen würde, als eine Blutübertragung zu erhalten". Hintergrund dafür ist, dass die Eltern der Klägerin Zeugen Jehovas sind. Am 19.04.2001 stellte sich. die Mutter der Klägerin ambulant zur Pränatal-Diagnostik vor. Beide Kinder befanden sich in Schädellage. Zur Geburtsplanung wurde ihr die vaginale Entbindung unter Legen eines Periduralkatheters vorgeschlagen und eine Kontrolle nach 14 Tagen empfohlen. Diese fand am 03.05.2001 statt mit unauffälligen Befunden. Am Morgen des 14.05.2001 wurde die Mutter der Klägerin in einem Schwangerschaftsalter von 37 Wochen erneut in der Klinik der Beklagten aufgenommen. Die Portio war bis auf einen halben Zentimeter verstrichen, weit sakral gelegen, der Muttermund 1 cm weit, die Fruchtblase stand. Beide Kinder befanden sich in Schädellage. Es wurde eine Geburtseinleitung mit Prostaglandin-Gel beschlossen, die erstmals gegen 9.30 Uhr erfolgte. Das erste nach der ersten Gabe des vorgenannten Gels abgeleitete CTG beginnt um 9.35 Uhr und zeigt nach 5 Minuten Laufzeit eine Dauerkontraktion von 2 Minuten, die beim zweiten Zwilling zu einer Herzfrequenz-Erniedrigung mit Osszilationsverlust über die Dauer von 2 Minuten geführt hat. Nach Durchführung einer Bolus-Tokolyse normalisierte sich das kindliche Herzfrequenzmuster wieder.
Die
Mutter der
Klägerin, wurde
in
den
Kreissaal übernommen. Gegen 11.55 Uhr war die Portio fast verstrichen, der Muttermund auf 1-2 cm geöffnet, der Kopf des ersten Zwilling stand fest auf dem Beckeneingang. Um 12.19 Uhr meldete sich die Mutter der Klägerin mit plötzlich verstärkt aufgetretener vaginaler Blutung. Es fand eine ärztliche Untersuchung durch Frau
'
statt. Das CTG zeigt zu diesem Zeitpunkt eine Herzfrequenzalteration des ersten Zwillings, die sich
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nach Durchführung einer Bolus-Tokolyse wieder erholt hat. Im Geburtenprotokoll ist für 12.30 Uhr die Lagerung im Kreißbett vermerkt. Der geburtshilfliche Befund war unverändert. Das sich entleerende Fruchtwasser wurde als klar bezeichnet. Der Versuch einer Mikroblutuntersuchung beim führenden Zwilling gelang nicht. Es wurde vorübergehend eine Tokolyse-Infusion angehängt. Gegen 13.07 Uhr wurde das Herzfrequenzmuster beider Kinder tachykard und lag um die 160 Schläge pro Minute. Um 14.20 Uhr war der Muttermund auf 4 cm erweitert. Gegen 14.23 wurde eine Periduralanästhesie gelegt und im weiteren Verlauf der Tokolyse-Tropf reduziert. Um 15.41 Uhr wurde die Kopfschwarten-Elektrode neu gelegt. Um 16.20 Uhr gelang eine Mikroblutuntersuchung vom führenden Zwilling, die einen pH-Wert von 7,41 ergab. Zwischenzeitlich - hatten sich späte Dezelerationen ohne kompensatorische Akzelerationen bei demjenigen Zwilling eingestellt, der mit einer um 20 Schlägen pro Minute erhöhten Herzfrequenz abgeleitet wurde. Eine weitere Mikroblutuntersuchung um 17.05 Uhr gelang nicht, allerdings war die Nabelschnur sichtbar. Um 17.17 Uhr konnte die Nabelschnur anlässlich einer vaginalen Untersuchung nicht getastet werden. Ein weiterer Mikroblutuntersuchungsversuch misslang, zumal eine relativ starke vaginale Blutung auftrat. Es wurde eine Bolus-Tokolyse appliziert. Eine Untersuchung durch Frau
um 17.22 bestätigte den Befund. Ferner stellte sie eine mit 80 Schlägen pro Minute sich nicht erholende Bradykardie fest und stellte die Indikation zur Not-Sectio. Die Mutter der Klägerin wurde um 17.28 Uhr in den OP gebracht. Der Kaiserschnitt begann um 17.31 Uhr und führte um 17.35 Uhr zur Geburt eines schlaffen Mädchens aus Schädellage - der Klägerin - und des lebensfrischen Zwillingskindes um 17.37 Uhr. Intraoperativ zeigte sich, dass bei der Klägerin eine sogenannte Insertio velamentosa mit Gefäßeinriss und fetalem Blutverlust vorgelegen hat. Die Klägerin zeigte eine schwere perinatale Asphyxie mit Blutungsanämie und Volumenmangelschock. Des weiterem entwickelte sich eine disseminierte intravaskuläre Gerinnung mit einer postasphyktischen Hirnschädigung.
Die Klägerin wirft dem handelnden Personal
der Klinik der Beklagten ein fehlerhaftes Geburtsmanagement vor. Sie ist der Auffassung, dass dem mehrfachen und dringendem Wunsch der Eltern, einen geplanten Kaiserschnitt durchzuführen, den diese auch am 14.05.2001 ab Mittag mehrfach geäußert hätten, hätte entsprochen werden müssen. Dies hätte dazu geführt, dass die Klägerin gesund zur Welt gekommen wäre. Unabhängig von dem Elternwunsch habe bereits zeitlich früher eine zwingende Indikation zur Sectio bestanden, weil die CTG-Werte schlecht gewesen seien und eine
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objektive Abklärung durch eine Blutuntersuchung per MBU nicht gelungen sei. Auch hätten die behandelnden Ärzte schon anlässlich der  mittags aufgetretenen Blutung an die Komplikation Insertio velamentosa denken müssen. Der Not-Kaiserschnitt selbst habe viel zulange gedauert und sei zu spät angeordnet worden. Die Beklagte Klinik hätte die Übernahme der Zwillingsgeburt von Zeugen Jehovas ablehnen müssen. In einem Perinatalzentrum wäre aufgrund größerer Erfahrungen die Komplikation erkannt worden. Als Folge der Hirnschädigung sei die Klägerin mehrfach schwerst behindert und hilflos wie ein Neugeborenes. Insoweit wird Bezug genommen auf die Darstellung in der Klageschrift (BI. 14/15 der Akte). Die Klägerin hält ein Schmerzensgeld von bis zu 400.000,--€ für angemessen. Der Feststellungsantrag rechtfertige sich aus erheblichen behinderungsbedingten Aufwendungen.
Die Klägerin beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin ein angemessenes Schmerzensgeld nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.09.2001 zu zahlen auf 
500.000,-- DM = 255.645,94 € und auf den darüber hinausgehenden Betrag ab Klagezustellung;
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, alle materiellen Ansprüche der Klägerin aus der ärztlichen Fehlbehandlung im Jahr 2001 im                            zu ersetzen, soweit diese Ansprüche nicht gesetzlich auf Dritte übergegangen sind.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie bestreitet jeglichen Behandlungsfehler und trägt - von der Klägerin nicht bestritten - vor, dass mehrfach mit der Mutter der Klägerin bzw. deren Eltern vereinbart worden sei, dass eine vaginale Entbindung angestrebt werden solle. So sei bereits beim ersten stationären Aufenthalt im März 2001 ausführlich über eine normale und eine Kaiserschnitt-Entbindung unter Hinweis auf die bei der Kaiserschnittentbindung größere Gefahr eines transfusionsbedürftigen Zustandes gesprochen worden. Zu diesem Zeitpunkt habe noch keine Indikation für einen Kaiserschnitt bestanden. Während der ambulanten Betreuung am 19.04.2001 -- -sei ebenfalls ein ausführliches Beratungsgespräch geführt und mit der Mutter der Klägerin vereinbart worden, eine
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vaginale Entbindung unter Periduralanästhesie anzustreben. Am 14.05.2001 sei ein weiteres Mal unter Hinweis auf die Ablehnung einer Bluttransfusion und zur Meidung

einer mütterlichen Gefährdung eine vaginale Entbindung verabredet worden. Die bei der Klägerin vorhandenen Behinderungen seien Folgen eines schicksalhaften Verlaufs. Hinsichtlich der Behinderungen der Klägerin bestreiten die Beklagten, dass jegliche Besserungstendenz ausgeschlossen sei.
Die Kammer hat Beweis erhoben gemäß Beweisbeschluss vom 09.09.2004 (BI. 60 f.d.A.) durch Einholung eines Sachverständigengutachtens. Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird verwiesen auf das Gutachten des Sachverständigen                    vom 30.11.2004 und dessen Ergänzungsgutachten vom 08.03.2005.
Zur Ergänzung des Sach - und Streitstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätzen nebst Anlagen und auf die vorliegende Krankenakte der Beklagten verwiesen.





Entscheidungsgründe
Die Klage ist nicht begründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Schmerzensgeld und Feststellung der Einstandspflicht für materielle Schäden nicht zu, denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme kann nicht festgestellt werden, dass dem behandelnden Personal der Beklagten Behandlungsfehler vorzuwerfen sind.
Die Kammer folgt den nachvollziehbaren Ausführungen des Sachverständigen

in seinem Gutachten vom 30.11.2004 und in seinem Ergänzungsgutachten vom 08.03.2005.
Danach sind zunächst die im März 2001 aufgetretene mütterliche Anämie und die vorzeitige Wehentätigkeit in der Sache richtig und mit Erfolg therapiert worden. Die ambulanten Kontrollen am 19.04. und 03.05.2001, die eine normale Entwicklung der Schwangerschaft bestätigt haben, gaben aus medizinischer Sicht keinen Anlass für die Vornahme eines primären Kaiserschnittes. Auch aus rechtlicher Sicht bestand keine Notwendigkeit, einen primären Kaiserschnitt vorzunehmen. Zwar hat die Klägerin behauptet, dass ihre Eltern einen solchen immer wieder gewünscht hätten. Die Beklagte hat jedoch unbestritten vorgetragen, dass mehrfach ausführliche Gespräche über die Frage, ob. ein primärer Kaiserschnitt gemacht werden solle, stattgefunden
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haben, anlässlich derer die Mutter der Klägerin bzw. ihre Eltern sich insbesondere im Hinblick auf das damit verbundene Risiko einer Bluttransfusion mit dem Versuch einer vaginalen Entbindung einverstanden erklärt haben.

Die Geburtsleitung selbst war nicht behandlungsfehlerhaft. Die Entscheidung zur Geburtseinleitung war nicht zwingend, aber im Hinblick auf die Gesamtsituation der Zwillingsschwangerschaft gerechtfertigt. Die erste pathologische Besonderheit trat auf, als es gegen 9.40 Uhr nach Applikation des Prostagladin-Gels zu einer uterinen Dauerkontraktion mit Abfall der kindlichen Herzfrequenz eines der beiden Zwillinge auf Werte unter 60 Schläge pro Minute gekommen war. Nach den Ausführungen des Sachverständigen ist die daraufhin durchgeführte Applikation von Fenotorol im Bolus als Akut-Tokolyse, die zu einer Normalisierung des kindlichen Herzfrequenzmusters führte, nicht zu beanstanden. Eine weitere pathologische Besonderheit trat auf, als sich die Mutter der Klägerin gegen 12.19 Uhr mit plötzlich auftretender verstärkter Blutung meldete. Im Zuge dessen kam es auch zu Dezelerationen der Herzfrequenz des ersten Zwillings, die nach einer weiteren Akut-Tokolyse langsam in ein normokades Herzfrequenzmuster wieder übergingen. Auch insoweit hat der Sachverständige ausgeführt, dass es angesichts der auf dem Kardiotokogramm erkennbaren tachysystolen hyperaktiven Wehentätigkeit zunächst richtig war, die Wehenstärke und - Frequenz durch eine intravenöse Dauertropf-Tokolyse zu vermindern. Auch als es ab 15.50 Uhr zu wehensynchronen bis späten Dezelerationen bei der Klägerin kam, handelten die behandelnden Ärzte behandlungsfehlerfrei, indem sie eine letztlich um 16.20 Uhr erfolgreiche Mikroblutuntersuchung vornahmen, die einen der Norm entsprechenden pH-Wert von 7,41 ergab und, nachdem die wehensynchron, zum Teil spät erkennbaren Dezelerationen zunehmend mit ungünstigen Zusatzkriterien versehen waren, weil insbesondere die kompensatorischen Akzelerationen zu Beginn und Ende der Herzfrequenzerniedrigung fehlten, um 17.05 Uhr den erneuten Versuch einer Mikroblutuntersuchung vornahmen, der allerdings misslang. Im Geburtsprotokoll heißt es zu diesem Zeitpunkt, dass die Nabelschnur sichtbar gewesen sei, was nach dem Gutachten bedeuten kann, dass entweder bei der Mikroblutuntersuchung der Kopf der Klägerin so weit hochgeschoben worden ist, dass daneben die Nabelschnur sichtbar wurde, oder aber tatsächlich ein Nabelschnurvorfall vorgelegen hat. Ein solcher lag jedoch aufgrund der 12 Minuten später durchgeführten vaginalen Untersuchung nicht vor, denn die Nabelschnur war zu diesem Zeitpunkt weder tastbar noch amnioskopisch zu erkennen. Der Sachverständige hat weiter ausgeführt, dass dann korrekterweise
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nach erneutem Misslingen der Vornahme einer Mikroblutuntersuchung und Auftreten einer vaginalen Blutung die Oberärztin Frau                             informiert wurde, die richtigerweise die Indikation zur Not-Sectio um 17.22 Uhr stellte. Die Zeit von 13 Minuten zwischen Entscheidung zur Not-Sectio und Geburt der Klägerin ist ebenfalls nicht behandlungsfehlerhaft. Nach den Angaben des Sachverständigen liegt dieser Zeitraum noch unterhalb der von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe empfohlenen zeitlichen Grenze von 20 Minuten. Zu einem früheren Zeitpunkt bestand keine medizinische Notwendigkeit eine Sectio vorzunehmen. Erst als die kindliche Nabelschnur um 17.05 Uhr neben dem Kopf sichtbar war, lag ein Befund vor, der umgehendes Handeln erforderlich machte. Die dadurch eingetretene zeitliche Verzögerung, dass erst die Mitarbeiterin              
diesen Befund überprüfte, bevor Frau           
gerufen wurde, hat der Sachverständige nicht beanstandet. Selbst unterstellt, die Eltern der Klägerin hätten am 14.05.2001 mehrfach die Entbindung per Kaiserschnitt gewünscht, so hätte auch an diesem Tag aus rechtlicher Sicht keine Verpflichtung seitens der Klinik bestanden, diesem Wunsch zu entsprechen, da einerseits eine medizinische Indikation bis nach 17.10 Uhr nicht vorlag und andererseits - wie bereits ausgeführt - im Vorfeld mehrfach mit der Mutter der Klägerin abgesprochen worden war, eine vaginale Entbindung zu versuchen.
Nach den weiteren Ausführungen des Sachverständigen ist den beteiligten Ärzten der Beklagten nicht vorzuwerfen, dass sie nicht zeitlich früher an die Möglichkeit der letztlich eingetretenen Komplikation einer Insertio velamentosa gedacht haben. Diese sehr seltenen Komplikation ist präpartual nicht sicher zu erkennen. Warnzeichen aus sonographischen Untersuchungen standen den behandelnden Ärzten nicht zur Verfügung. Zwar könnte sich eine Blutung nach Blasensprung, die darauf hätte hindeuten können, um 12.19 Uhr ereignet haben, dieser Befund ließ sich jedoch nach den Behandlungsunterlagen bei der Untersuchung durch                  nicht verifizieren: Die aufgetretenen variablen und auch zum Teil späte Dezelerationen sind nicht spezifisch für eine Insertio velamentosa. Selbst die weiteren misslungenen Mikroblutuntersuchungen - wenn sie erfolgreich gewesen wären - wären nicht geeignet gewesen, den hypothetisch durch eine Blutung des Kindes kompromittierten Zustand zu objektivieren. Deshalb war es nach Auffassung des Sachverständigen richtig und nachvollziehbar unter Beachtung der kindlichen Herzfrequenzmuster die vaginale Geburt fortzusetzen.
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Den behandelnden Ärzten der Klinik der Beklagten kann auch nicht vorgeworfen werden, dass sie die Übernahme der Geburt nicht abgelehnt haben. Der Sachverständige hat hierzu in seinem Gutachten vom 30.11.2004 ausgeführt, dass es sich bei der beklagten Klinik zwar, nicht um eine solche handelt, die im Krankenhausplan als Perinatalzentrum ausgewiesen ist, es sich bei ihr aber um einen perinatologischen Schwerpunkt mit angeschlossener Kinderklinik und Neonatologie handelt. Das aus Sicht ex ante bestehende  konkrete Risiko, war nicht als Hochrisikokonstellation zu bezeichnen, sondern bewegte sich im üblichen Rahmen der Betreuung von Zwillingsschwangerschaften. Die hier eingetretene Komplikation einer Insertio velamentosa war präpartual nicht erkennbar. Auch die Tatsache, dass die Mutter der Klägerin zu den Zeugen Jehovas gehört und jegliche Bluttransfusion ablehnt, ändert nach Auffassung des Sachverständigen nichts an dieser Einschätzung.
Die Klage war daher mit der Kostenfolge des § 91 ZPO abzuweisen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 ZPO.
Wurde von  KIDS e.V. gescannt. 

